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1.  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 

1.1 
  

Produktidentifikator 
   Stoffname / Handelsname:      ULTRASTOP 
 Index-Nr.:  
 EG-Nr.:  
 CAS-Nr.:  
 REACH-Registrierungsnr.:  
Andere Bezeichnungen:   

 

1.2 
 

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
   Antibeschlagmittel für medizinische Zwecke 

 

1.3 
 
 

 

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Hersteller / Lieferant 

   Mono chem-pharm Produkte GmbH 
 

   Straße/Postfach  
   Leystr. 129 

 

   Nat.-Kenn./PLZ/Ort  
   A-1200 Wien 

 

   Kontaktstelle für technische Information 
    

 

   Telefon / Telefax  / E-Mail  
   +43-1-330 06 71-0/+43-1-330 06 71-38/  E-Mail: msds@mono.co.at  

 

1.4 
 

Notrufnummer 
   +43-1-406 43 43 (Giftzentrale Wien) 

 
 
  
2.  Mögliche Gefahren  
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):  

 GHS02 Flamme 
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):  

 
R11 leicht entzündlich 
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2.2  Kennzeichnungselemente 
 
   Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe) /                                                  

Richtlinie 1999/45/EG (Gemische) 
 

 
   Piktogramm / Gefahrensymbol: 

 
Signalwort / Gefahrenbezeichnung: Gefahr 

 
   Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung 

 

enthält:  
 

   Gefahrenhinweise / R-Sätze 
 H225  

R11  
 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 leicht entzündlich 

   
   
 
   Sicherheitshinweise / S-Sätze 
 P210  Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen 
     
   
     
   Weitere Kennzeichnungselemente 
   
   
     
 
2.3 
 

Sonstige Gefahren 
 

 
 
  
3.  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

 
3.1  
 

Stoffe 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch. 
 
3.2 Gemische 

 
      Stoffname: ETHANOL 

EG-Nr.: 200-578-6;     CAS-Nr. :  64-17-5    Index-Nr.:     REACH-Registrierungsnr.:  01-2119457610-43           
      Anteil :    77 %  
   Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: Flam. Liq. 2; H225 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: F; R 11 
 

         (Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen) 
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4.  Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 

4.1 
   
   
   
   

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme 
    
Nach Einatmen  
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
    
Nach Hautkontakt  
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
  
Nach Augenkontakt  
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden 
Beschwerden Arzt konsultieren. 
     
Nach Verschlucken  
Mund ausspülen. 
Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkgläser). 
Ärztlicher Behandlung zuführen. 
    

 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
 
  
5.  Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 
5.1 
 

Löschmittel  
   Geeignet: Wassersprühstrahl, Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, Pulver, Sprühnebel (Wasser). 
 Ungeeignet: Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu 
unterdrücken. 

 

5.2 
 
 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
   Bei Brand können gefährliche Dämpfe/Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 
 
 

Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. 
Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. 
Entweichende Dämpfe mit Wasser niederschlagen. 
Auf Rückzündung achten. 
Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden. 
Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes 
vermeiden. 
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6.  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
 
6.1 
 

 
 
 
 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
   Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal: Produktkontakt und Einatmen der Lösemitteldämpfe 
vermeiden. Hautkontakt durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes oder Tragen geeigneter 
Schutzkleidung vermeiden. 

 
6.2 
 
 
 
 
 

Umweltschutzmaßnahmen  
   Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 

6.3 
 
 
 
 
 
 

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
   Für größere Mengen: Produkt abpumpen. 
Bei Resten: Ausgetretenes Material mit neutralisierendem und unbrennbarem Aufsaugmittel eingrenzen 
und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. 
Kleine Mengen (bis ca. 1 L) mit viel Wasser aufnehmen, Wasser in die Kanalisation entsorgen 
Im Gefahrenbereich ausschließlich funkenfreie Arbeitsmittel einsetzen. 

 
6.4 
 

Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 

 
 
  
7.  Handhabung und Lagerung  
 

7.1 
 
 
 
 
 
 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Entwicklung von Dämpfen/Aerosolen vermeiden. 
Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen  
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 

   
   

Angaben zu den Lagerbedingungen 
   Nicht über Raumtemperatur lagern, Lichtschutz erforderlich. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
   Keine besonderen Anforderungen. 
        

 

7.3 
 
 
 

Spezifische Endanwendungen 
Antibeschlagmittel für medizinische Anwendungen (Medizinprodukt). 
Gebrauchsanweisung beachten. 
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8.  Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung  
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte 
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland 

 

     Stoffname:  Ethanol                      ; CAS-Nr. : 64-17-5 

   

Spezifizierung :  AGW 
Wert :  960 mg/m³, 500 ml/m³ 
Spitzenbegrenzung:  2 (II) - max. 2-fache AGW-Überschreitung in 15 Minuten 
Fruchtschädigend:  Y Stoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschädigung bei Einhaltung des AGW und 

des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet werden braucht. 
Überwachungsverfahren  

 
 
8.1.2 DNEL- und PNEC- Werte 
 
     Stoffname:                         ; CAS-Nr. :  

   Spezifizierung :   
Wert:   

 
8.1.3 
 
 

Control-Banding (z.B. ILO, EMKG) 

   

 
Relevante Parameter / Eingruppierung 
Relevante Schutzleitfäden 
 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem 
Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung 
oder allgemeine Abluft erreicht werden 
 
 
 
8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung 
 

   Augen- / Gesichtsschutz 
   Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166:2001 verwenden. 

 
   Hautschutz 
 

   

Handschuhe 

   

Bei Vollkontakt: 
Handschuhmaterial:           Butylkautschuk 
Schichtstärke (mm):           0,7 
Durchdringungszeit (min.): > 480 
 

Bei Spritzkontakt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Handschuhmaterial:           Nitrilkautschuk 
Schichtstärke (mm):           0,4 
Durchdringungszeit (min.): > 120 
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Atemschutz 

 

Nicht erforderlich. 
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
Kurzzeitig Filtergerät: 
Filter A 

 

   Hitze- / Kälteschutz 
  

 
8.2.3  Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition   

     Siehe Abschnitte 6 und 7. 
 
 
9.  Physikalische und chemische Eigenschaften  
 
9.1 

 
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

    Aussehen 
  - Aggregatzustand:            flüssig 
- Farbe :                           farblos 

 

Geruch :                  nach Alkohol 
Geruchsschwelle :  
pH-Wert :  
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :  
Siedebeginn und Siedebereich :  
Flammpunkt :      <21°C 
Verdampfungsgeschwindigkeit :  
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) :  
obere/untere Entzündbarkeits- 
oder Explosionsgrenzen : 

Explosionsgrenzen:                                                                         
untere       4 Vol %                                                                                                    
obere      20 Vol % 

Dampfdruck :  
Dampfdichte :  
relative Dichte : 0,865 g/cm3 (20°C) 
Löslichkeit(en) :  mit Wasser vollständig mischbar 
Verteilungskoeffizient:  
n-Octanol/Wasser : 

 

Selbstentzündungstemperatur : 430°C 
Zersetzungstemperatur :  
Viskosität :  
explosive Eigenschaften :  Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 

explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 
oxidierende Eigenschaften :  

 
 
                

 9.2 
 

 

Sonstige Angaben 
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10.  Stabilität und Reaktivität  
 
10.1 
 

Reaktivität  
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln unter heftiger Wärmeentwicklung. 
     

 
10.2 
 

Chemische Stabilität 
    Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil. 

 
10.3 
 

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
   Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 

 
10.4 
 

Zu vermeidende Bedingungen 

   Temperaturen ab 9° C begünstigen den Übergang der Flüssigkeit in die Dampfphase und die Bildung 
explosionsfähiger Atmosphären. 

 
10.5 
 

Unverträgliche Materialien 

   

Alkalimetalle 
Ammoniak 
Oxidationsmittel 
Peroxide 

 
10.6 
 

Gefährliche Zersetzungsprodukte 
   Bei Brand: siehe Kapitel 5. 

 
 
  
11.  Toxikologische Angaben  
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 
    

 
 
 

akute Toxizität 
ETHANOL; EG-Nr.: 200-578-6; Registrierungs-Nr.: 01-2119457610-43 
LC50 (inhalativ, Ratte): 124,7 mg/l/4h (IUCLID) 
LD50 (oral, Ratte): 6200 mg/kg (IUCLID) 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 
Keine Reizwirkung. 
schwere Augenschädigung/-reizung 
Reizwirkung möglich 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut 
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt 

 

 
  
12.  Umweltbezogene Angaben  
 
12.1 Toxizität 
   Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
   Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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12.3 Bioakkumulationspotenzial 
   Ethanol: log Kow -0,34 
 
12.4 Mobilität im Boden 
   Ethanol: Leicht flüchtig und verdunstet daher leicht an der Bodenoberfläche. (IUCLID) 
 
12.5 
 

Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung 
  Nicht anwendbar. 

 
12.6 
 

Andere schädliche Wirkungen 
  Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

 
 
  
13.  Hinweise zur Entsorgung  
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Chemikalien müssen unter Beachtung der jeweiligen nationalen Vorschriften entsorgt werden. 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 Behandlung verunreinigter Verpackungen 

   Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 

 
 Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) 
    
 
 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
    
 einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen 
    
 
 
 
 
  

 
14. Angaben zum Transport 
 
14.1 UN-Nummer 
    UN1170 
 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

    ADR/RID  
 1170 ETHANOL, LÖSUNG (ETHYLALKOHOL, LÖSUNG) 

 

    IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR  
   ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 

 
14.3 Transportgefahrenklassen 
  3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe 
 
14.4 Verpackungsgruppe 
  II 
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14.5 Umweltgefahren 

    
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe 
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR:  ja  /   nein 
Marine Pollutant:   yes  /   no 

 
14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender 

  Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und 

gemäß IBC-Code 

    Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z) : Nicht anwendbar. 
Schiffstyp (1, 2 oder 3) :                          Nicht anwendbar. 

 
 
  
15.  Rechtsvorschriften  
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch   
 
   EU-Vorschriften z.B. 
 
   Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen): 
   Nicht anwendbar 
 
   Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe): 
   Nicht anwendbar 
 
   Verordnung (EG) Nr. 689/2008 (Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien): 
 Nicht anwendbar 
 
   Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): 
 Das Produkt erfüllt die Kriterien die in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 festgelegt sind. 
 
   Beschränkungen gemäß Titel VIII der Verordnung (EG) 1907/2006: 
 Keine 
 
   Nationale Vorschriften z.B. 
 
   Wassergefährdungsklasse  
 WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 
 

   Lösemittelverordnung (31. BImSchV)  
  
 

   Störfallverordnung (12. BImSchV)  
  
 

   Technische Anleitung Luft (TA-Luft)  
  
   Weitere relevante Vorschriften 
   
  
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
   Das Gemisch wurde keiner Sicherheitsbeurteilung unterzogen. 
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16.  Sonstige Angaben  
 

   Änderungen gegenüber der letzten Version 
    

 

   

Abkürzungen: 
   
   
   
   

 

   
Literaturangaben und Datenquellen 
   

 
 

   
Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der 
Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden 
    

 

   
Wortlaut der R-Sätze, Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und/oder 
Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 bis 15 Bezug genommen wird  

   

 
Gemäß Richtlinie 67/548/EWG: 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: 
R11 Leichtentzündlich. 
 

 

   Schulungen für Arbeitnehmer 
    

 

   
CLP-Kennzeichnung von Gemischen (bis 2015 als freiwillige Information zusätzlich zum 
Etikett nach RL 1999/45/EG) 
    

 

   Weitere Informationen 
    

 

 


